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Herrn Bürgermeister
Stefan Caplan
Höhestraße 5-7
51399 Burscheid

Sehr geehrter Herr Caplan,

die CDU-Fraktion stellt den Antrag, die Fristen für die Durchführung der Dichtigkeitsprüfung

gemäß § 61a Abs. 3 des Wassergesetzes für NRW (LWG NRW) in Burscheid durch den Erlass

einer entsprechenden Satzung weitestmöglich zu verlängern.

Gründe

Gemäß § 61a Abs. 3,4 LWG NRW sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, die von ihnen

betriebenen, privaten Abwasserleitungen spätestens bis zum 31.12.2015 auf Dichtheit zu

überprüfen. Die sich aus der Dichtigkeitsprüfung und dem folgenden Sanierungsaufwand

ergebenden finanziellen Belastungen für die privaten Haushalte können bekannter Maßen

immens sein.

Gemäß § 61a Abs. 5 LWG NRW soll die Gemeinde abweichende Zeiträume für die erstmalige

Prüfung festlegen, wenn Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen in dem

Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt sind, oder wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile

ihres Gebietes die Kanalisation im Rahmen der Selbstüberwachungsverpflichtung gemäß § 61

LWG überprüft. § 61a Abs. 5 LWG ermöglicht mithin auch eine Verlängerung der Fristen.
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Diesseits wird davon ausgegangen, dass das Abwasserbeseitigungskonzept bzw. der

Arbeitsplan zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV Kan) eine Verlängerung der Frist

des § 61a Abs. 4 LWG NRW zumindest für Teile des Stadtgebietes erlaubt.

Durch eine Harmonisierung der öffentlichen und privaten Prüfung ergeben sich offensichtliche

Synergieeffekte. Zudem wird eine Fristverlängerung auch die finanziellen Belastungen für die

privaten Haushalte abdämpfen, da diese nicht gezwungen wären, Prüfung und Reparaturen

während einer künstlich durch die gesetzliche Frist gesteigerten Nachfrage bis 2015

durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Baack
Fraktionsvorsitzender


